
Satzung der Gemeinde Osterrönfeld über die Aufhebung der Satzung der 
Gemeinde Osterrönfeld über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 
2003 (GVOBl. S 57) und der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein (KAG) vom 10. Januar 2005 (GVOBl. S. 27), beide in der jeweils 
geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 27. 
September 2018 folgende Satzung der Gemeinde Osterrönfeld über die Aufhebung der 
Satzung der Gemeinde Osterrönfeld über die Erhebung einer Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung) erlassen: 
 
 

Art. 1 
 
Die Satzung der Gemeinde Osterrönfeld über die Erhebung einer Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung) vom 17. Juni 2005 wird mit Wirkung vom 1. Januar 2019 
aufgehoben. 
 
 

Art. 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Osterrönfeld, den  
 
 
 
(Hans-Georg Volquardts) 
Bürgermeister 


